
Sorgfaltspflicht

Pflicht, sich umsichtig und achtsam zu verhalten bzw. der im Verkehr erforderlichen
Sorgfalt Genüge zu tun: Zweck der Sorgfaltspflicht ist die Vermeidung von unnötigen
Risiken und Schäden für andere. Der Maßstab der anzuwendenden Sorgfalt ist an
der jeweils konkreten Situation festzumachen.
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